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Betreff: 

Endausbau der Höhenstraße in Enzberg  
- Vorstellung des Planungsstandes 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Es erfolgt Kenntnisnahme. 
 
 
Sachdarstellung : 
 
A) Ausgangssituation  
 

Im Bebauungsplan Höhenstraße vom 10.04.1984 ist der Straßenraum der Höhenstraße 
dargestellt. Die im Bebauungsplan verwendete Geometrie basiert überwiegend auf der 
Straßenplanung der Höhenstraße mit der Entwurfsplanung vom 15.02.1977. 
Seitdem wurde die Wohnbebauung in der Höhenstraße durch einzelne Bebauungen immer 
weiter verdichtet. Durch den Bau der Haydnstraße wurden bereits mit der Umsetzung des 
Bebauungsplans vom 21.10.1967 Wohnbebauungen parallel zur Höhenstraße begonnen. 
Teile der Bebauung sind auch über die Haydnstraße an das Straßennetz angeschlossen. 
Die Haydnstraße wurde ca. 1981 endgültig hergestellt. Wegen der hohen zu erwartenden 
Kosten für den Ausbau der Höhenstraße und der Umlage der Kosten zu großen Teilen auf 
die Anlieger wurde bis heute von einem endgültigen Ausbau der Höhestraße abgesehen. 
Der schlechte Gesamtzustand der Höhenstraße, die geringen Breiten, marode Mauern und 
nicht mehr zeitgemäße und funktionelle Straßenbreiten, sowie fehlende Ausweichstellen 
machen eine Ausbauplanung und die Fertigstellung der Straße unumgänglich. 
 
Im Rahmen der aktuellen Planung sind folgende Punkte untersucht worden: 
 
- Neuvermessung der Höhenstraße für einen Bestandsvergleich 1977 und 2018. 

- Planungstechnische Einarbeitung des Entwurfs aus dem Jahr 1977. 

- Überprüfung und Anpassung des Entwurfs aus dem Jahr 1977. 

- Ableitungen für notwendigen Grunderwerb für notwendige Abweichungen zur Ur-

sprungsplanung. 

- Fortschreibung der Planung auf aktuelle Vorschriften, im Besonderen für den Unterhalt 

und Neubau von Mauern. 

- Einbindung von bestehender Bebauung und entstandener Bebauung seit 1977. 

- Untersuchungen von Varianten für Ausweichstellen und der Wendeanlage. 

 

 
 



 
Der bauliche Zustand der Höhenstraße ist mit Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr dauer-
haft zu gewährleisten. Ebenso ist die Gesamtsituation mit Fahrbahnbreiten teilweise unter 
2,50 m aus sicherheitstechnischen Gesichtspunkten in der Hanglage der Höhenstraße so 
nicht mehr vertretbar. Die begleitenden Mauern sind überwiegend alte gesetzte Naturstein-
mauern oder in den letzten ca. 40 Jahren ergänzt worden. Die meisten Mauern sind statisch 
nicht nachweisbar und bieten aus planungstechnischer Sicht keine Grundlage um die Lasten 
des Fahrzeugverkehrs dauerhaft aufzunehmen. 
 
Um Anregungen für die Fortführung der Planung aus der Bevölkerung und des Gemeinde-
rats einen guten Nährboden zu bieten, wurde die Planung zum jetzigen Zeitpunkt auf ein 
Mindestmaß der notwendigen Bauarbeiten in Einklang mit dem bestehenden Bebauungsplan 
gebracht. Eine weitere Reduzierung ist im Sinne einer sinnvollen Erschließung nicht mehr 
zielführend. Durch den komplexen Zusammenhang von Straßenbreiten und Eingriffen in das 
bestehende Gelände oder bestehende Mauern sind Erweiterungen meist mit zusätzlichen 
Kosten verbunden. 
 
Das Planungsbüro RS Ingenieure, 77855 Achern, wird die aktuellen Zwischenergebnisse der 
Planung dem Gemeinderat vorstellen. Mit dem Abschluss der Entwurfsplanung wird ab März 
2020 gerechnet. 
 
 

B) Kurzerläuterung zum aktuellen Planungssachstand der Teilbereiche 
 

Thema  1 - Straße  

a) Bestandsituation 

Nach Auswertung der Vermessung zeigt sich, dass die Geländesituation nicht oder 

nicht mehr den Darstellungen der Ursprungsplanung entspricht. Um den baulichen 

Eingriff zu beschränken wurde die Planung entsprechend angepasst. 

 

b) Verkehrliche Situation 

Die Höhenstraße dient aufgrund ihrer Lage und dem überwiegenden Anteil von 

Wohnbebauung zum Großteil nur dem Quell- und Zielverkehr. Es wird nur mit einer 

geringen Frequentierung der Höhenstraße gerechnet. Der Schwerverkehr hat keine 

und Lieferverkehr eine normale Bedeutung. Die neue Straßengestaltung nimmt die 

Anforderungen für den Lieferverkehr und für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge auf. 

 

c) Freie Strecke, Regelbreiten 

Der Ausbau der Höhenstraße soll auf einer Länge von ca. 590 m erfolgen. Es ist 

eine Mindestfahrbahnbreite von 3,50 m vorgesehen. Beidseitig wird die Fahrbahn 

durch einen überfahrbaren Schrammbord von jeweils mindestens 50 cm Breite er-

gänzt. Der Schrammbord definiert die seitlichen Sicherheitsbereiche des Lichtraum-

profils, so dass die vorhandenen Einbauten wie Mauern, Gebäude und Einfriedun-

gen mit ausreichendem Abstand zur Fahrbahn verbleiben. 

 

d) Anschluss an die Ötisheimer Steige 

Im Anschlussbereich zur Ötisheimer Straße wird die Höhenstraße auf eine nutzbare 

Breite von bis 5,00 m aufgeweitet werden. Der in der Ursprungsplanung vorgesehe-

ne Gehweg im Einmündungsbereich, welcher eine sichere Querung der Ötisheimer 

Straße ermöglicht, kann wegen gescheiterter Grunderwerbsverhandlungen vorerst 

nicht umgesetzt werden. 

 

 



 

e) Ausweichstellen 

Insgesamt sind auf der Höhenstraße 4 Ausweichstellen vorgesehen. Die 3 neuen 

Ausweichstellen sollen jeweils mit einer Fahrbahnbreite von 5,00 m ausgebaut wer-

den. Die bestehende Ausweichstelle am Schlangenweg wird bis zu einer Breite von 

ca. 9,50 m ausgebaut. 

 

f) Öffentliche Parkplätze 

Wegen der geringen Fahrbahnbreiten (Breite zwischen den Bordsteinen) und der 

geringen Straßenbreite (gesamte Breite) kann auf der Höhenstraße auch nach dem 

endgültigen Ausbau nicht geparkt werden. Öffentliche Parkplätze waren in der Ur-

sprungsplanung nicht vorgesehen. Talseitig können aus Platzgründen keine Park-

plätze angeordnet werden. Längsparker entlang der Strecke könnten mit erhebli-

chem baulichem und finanziellem Aufwand und unter dem Entfallen der bergseitigen 

Natursteinmauern realisiert werden. Die Lösung wurde vorerst nicht weiter verfolgt. 

Um den Kostenaufwand und die baulichen Konsequenzen aufzuzeigen sind an den 

beiden bergseitigen Ausweichstellen 2 öffentliche Parkplätze ergänzt worden. 

In den Schnitten wird deutlich, wie sich aufgrund des wesentlich größeren Gelände-

eingriffs Mehrkosten ergeben können. 

 

g) Wendeanlage 

Wegen der sich entwickelten Gebäudesituation und den geänderten Ansprüchen an 

die Straßengestaltung lässt sich die in der ursprünglichen Entwurfsplanung von 

1977 vorgesehene Wendeanlage so nicht realisieren. Es wurde eine Wendanlage 

nach Vorgabe der RASt-06 überprüft und von den RS Ingenieuren eine alternative 

Wendeanlage am Ende der Höhenstraße im Übergang zum Kleinen Steigle vorge-

schlagen. Die Variante nach der RASt-06 hat den Vorteil, dass für mittelgroße PKW 

das Wenden in einem Zuge möglich ist. Müllfahrzeuge und Lieferfahrzeuge wenden 

in 3 Zügen. Die Variante der RS Ingenieure bietet PKWs, Müll- und Lieferfahrzeu-

gen eine Wendemöglichkeit in 3 Zügen an.  

 

Die Variante nach der RASt-06 benötigt einen höheren Grunderwerb und ist wegen 

des größeren Eingriffs im Fels und der daraus resultierenden Mauer teurer als die 

Variante der RS Ingenieure. 

 

h) Kleines Steigle 

Das Kleine Steigle bleibt unabhängig von allen Varianten als Anschluss für den An-

liegerverkehr in Richtung Kieselbronner Straße erhalten. Die Wirtschaftszufahrt in 

Richtung Hartfeldschule bleibt ebenfalls erhalten. 

 

i) Grunderwerb 

Für die Planungen aus dem Jahr 1977 und dem aktuellen Bebauungsplan sind noch 

nicht alle Flächen für den Straßenbau erworben worden. Im Anschlussbereich zur  

Ötisheimer Steige konnten die Grundstücksverhandlungen noch nicht erfolgreich 

abgeschlossen werden. 

Im Bereich der Wendeanlage muss wegen der sich veränderten Situation noch über 

einen Flächentausch / Grunderwerb endgültig verhandelt werden. Hier spielt auch 

die Erschließung des Hartfeldareals eine Rolle. 

 

 



 

Thema  2 - Mauern 

a) Mauern talseitig 

Teilweise bestehen auf der Talseite Mauern. Es wird versucht den Bestand dieser 

Mauern so weit wie möglich zu schützen. Durch die nicht vorhandene Statik der 

Mauern, oder offensichtliche Konstruktionsmängel gegenüber einer aktuellen vor-

schriftsgemäßen Bauweise, oder durch die Verbreiterung der Straße, können nicht 

alle bestehenden Mauern auf der Talseite verbleiben und müssen ersetzt werden. 

Durch die bestehende Geländesituation müssen für die angestrebte Fahrbahnbreite 

von 3,50 m auf der Talseite auch Mauern ergänzt werden. Die Mauerhöhen betragen 

zwischen 0,25 m und 2,60 m Sichthöhe. 

 

b) Mauern bergseitig 

Auf der Bergseite sind umfangreich bestehende Mauern vorhanden. Auch hier wird 

versucht den Mauerbestand weitestgehend zu schützen. Wie auch bei den talseiti-

gen Mauern müssen wegen der Verbreiterung der Straße an einigen Stellen die be-

stehenden Mauern mit neuen Mauern mit angepasster Lage ersetzt werden. 

Seit 1977 hat sich an einigen Stellen die bauliche Situation gegenüber den Plandar-

stellungen von 1977 verändert. Mehrere private Grundstücks- und Gebäudezugänge 

überbauen den öffentlichen Raum. Dieser Platz wird für die Anlage der Höhenstraße 

benötigt, die Zugänge und Mauern müssen angepasst werden. 

Die geplanten Mauerhöhen betragen zwischen ca. 0,25 m und ca. 3,70 m Sichthöhe. 

Die bestehenden Natursteinmauern bergen wegen des teilweise deutlich sichtbaren 

alten Zustands ein Kostenrisiko, das u. U. erst während der Bauphase zum Tragen 

kommt. 

 

c) Neubau der Mauern 

Für den Neubau der Mauern sehen die RS-Ingenieure je nach notwendiger Höhe 

Grundformen von Stahlbetonmauern mit Natursteinverblendung vor. Durch den nicht 

eindeutig bestimmbaren Untergrund im Bereich des Deckgesteins und unterschiedli-

chen Verwitterungszonen ist die Wahl von Verblendmauerwerk zur Ermittlung von 

belastbaren Kostenberechnungen die sichere Wahl. Offene Felswände können aus 

dem aktuellen Stand der geologischen Untersuchung nicht abgeleitet werden. 

 

C) Begleitende Planungen 

a) Ökologie 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Höhenstraße wurde eine artenschutz-
rechtliche Untersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse werden zurzeit ausgearbei-
tet. Eventuelle Vorgaben werden im weiteren Planungsprozess berücksichtigt. 

b) Bauleitplanung 

Nach Beschluss der Entwurfsplanung werden die neuen Straßenbegrenzungslinien 
im Bebauungsplan festgesetzt und der Bebauungsplan fortgeschrieben. 

 

 

 

 

 



 

D) Infrastruktur 

a) Kanalisation 

Für die Entwässerungskanäle sind aktuell keine grundlegenden Änderungen vorge-

sehen. Die Straßenentwässerung muss an die bestehende Kanalisation angeschlos-

sen werden. Modifikationen von Hausanschlüssen werden im Zuge der weiteren 

Planungen noch überprüft. 

b) Stromversorgung 

Die Netze BW plant die Herablegung der Dachständer. In diesem Zuge werden die 

Stromkabel Erdverlegt. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für die Erschließung 

c) Straßenbeleuchtung 

Die Straßenbeleuchtung muss neu festgelegt werden und wird in den folgenden Pla-

nungsabschnitten eingearbeitet. Die Kosten müssen noch exakt ermittelt werden. 

d) Wasserversorgung 

Die Leitungen der Wasserversorgung werden im Zuge des Ausbaus saniert. Die Ar-

beiten haben keine Auswirkungen auf die Kostenentwicklung. 

e) Gasversorgung 

Die Leitungen zur Gasversorgung sollen im Zuge des Ausbaus hergestellt werden. 

Die Arbeiten haben keine Auswirkungen auf die Kostenentwicklung. 

f) Telekommunikation 

Die Telekommunikationsunternehmen sind in der Folgepflicht. Die Arbeiten haben 

keine Auswirkungen auf die Kostenentwicklung. 

 

E) Kostenschätzungen, Stand 03.12.2019 

a) Straßenbau 

Ca. 955.000 € brutto unabhängig der Varianten der Wendeanlage. 

Zusätzliche Längsparker (4 - 6 Parkplätze) entlang der beiden neuen Ausweichstel-

len würden Kosten von ca. 17.500 € brutto verursachen. 
 

Für Aushub und Abfuhr des bestehenden Asphaltmaterials und des bestehenden 

Schottermaterials wurden 50 % der abfallenden Massen als belastetes Material an-

gesetzt. 

 

b) Mauern und Stützbauwerke 

Ca. 861.000 € brutto, mit Variante Wendehammer nach RASt-06 und Längsparker 

Ca. 786.000 € brutto, mit Variante Wendehammer nach RASt-06 ohne Längsparker 

Ca. 815.000 € brutto, mit Variante Wendehammer RS-Ingenieure und Längsparker 

Ca. 740.000 € brutto, mit Variante Wendehammer RS-Ingenieure ohne Längsparker 

 

Die Zusatzkosten für Längsparker (4 - 6 Parkplätze) entlang der beiden neuen Aus-

weichstellen betragen somit ca. 76.000 € brutto 

Die Variante der Wendeanlage der RS Ingenieure ist somit um ca. 46.000 € günsti-

ger als die Bauart nach RASt-06. 

 

c) Infrastruktur 

Straßenbeleuchtung: 

Ca. 140.000 € nach Schätzung des Umwelt- und Tiefbauamtes 11/2019. 

 



 

F) Aussicht 
 

a) Zeitplanung 

Die Entwurfsplanung kann nach Abwägung und Einarbeitung der Anregungen aus 

dem Gemeinderat und der Bevölkerung innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen 

werden. 

Die Ausführungsplanung und die Vorbereitung der Ausschreibung könnten entspre-

chend bis Ende 2020 ausgearbeitet werden. Somit wäre ein Baubeginn ab Mitte 

2021 möglich. 

 

b) Bauabschnitte  

Die Baumaßnahme sollte in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden, um die 

Andienung der Grundstücke zu gewährleisten. 

 

c) Anwohnerbeteiligung  

Die Beteiligung der Anwohner am Planungsprozess ist ein wichtiges Anliegen. Um 

die Anregungen angemessen aufnehmen zu können wurde die Planung auf einen 

Stand gebracht, der sowohl den Bebauungsplan berücksichtigt, die Planungen aus 

dem Jahr 1977 fortschreibt, als auch die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. 

 

d) Erschließungsbeiträge 

Bei der Umsetzung der Planungsmaßnahme fallen Erschließungsbeitrage an. Der 

genaue Anteil muss, abgeleitet aus der noch abzuschließenden Planung und den 

einschlägigen Richtlinien, noch berechnet werden. 

 
 
 
 
 

W e y h e r s m ü l l e r 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
1. Übersichtsplan 
2. Lageplan 1 Teil West, Variante Wendeanlage nach RASt-06 
3. Lageplan 2 Teil Mitte 
4. Lageplan 3 Teil Ost 
5. Lageplan 1 Teil West, Variante Wendeanlage nach RS Ingenieuren 
6. Schnitte 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen    
Personalkosten:  Haushaltstelle:  
Sachkosten:  Haushaltstelle:  
Kalk. Kosten:  Haushaltstelle:  
 


